
'öffentliche^!* 
Fußweg 2.5m 

A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Art und Maß der baulichen Nutzung Zeichenerklärung für planliche Hinweise 

reines Wohngebiet be ei' nde Grundstücksgrenzen 

öffentliche Grünflächen (hier Kinderspielplätze) Grundstücksplannummer 

Festlegung der Grundflächenzahl 0,25, bzw. 0r45 
Geschoßflächenzahl 0,45 bzw. 0r8 und 1.0 

vorhandene Wohngebäude 

vorhandene Nebengebäude Mindestgrößen der Grundstücke bei Reihenhäusern 220 qm 
bei Kettenhäusern 360 qm 

vorhandene Starkstromleitung 

die Geschoßhöhe wird bei allen Häusern mit max. 2,80 m 
vorgegeben Höhenschichtlinien mit Maßangaben 

bei Flachdächern ist mit Innenentwässerung zu arbeiten 
(nicht bei Garagen) 

Gemeinschaftsantenne 

der Sockel darf nicht höher als max. 0,30 m über Erd 
reichoberkante liegen 

"Die Gemeinde Aschau erlässt auf Grund der §§ 9 und 10 des Bundesbaugesetzes (BbauG) 
vom 23.6.1960 (BGB1.I S.341), Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat 
Bayern vom 25.1.1952 (BayßS ! S.461), Art. 107 der Bayer. Bauordnung (BayBO) vom 
21.8.1969 (GVB1.S263), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund r cke 
(Baunutzungsverordnung-BauNVO-) in der Fassung vom 26.11.1968 (BGBl.! S. i2'>7} und der 
Verordnung über Festsetzungen im Bebauungsplan vom 22.6 1961 (GVB1. S.161) di -°n 
Bebauungsplan als 

bei Häusern mit E +U (= ein Voügeschoß und talseitig aus 
gebautes halbes. Untergeschoß ) durchzuführen . 

die Satteldächer können einen Dachüberstand-Traufseitig 
max. 0,60 m, Ortgang max. 0,30 m bekommen 

Dachgauben sind nicht zulässig; kleine Giebel, die senk 
recht auf den Haüptbau zulaufen, können gestattet werden 

Die Verfahrenshinweise sind auf dem Bebauungsplan wie folgt neu zu fassen 
die Farbe der Eindeckung ist unbedingt mit dunkelbraun 
oder dunkelgrau einzuhalten, die Flachdächer sind als 
Kiespressdächer mit ortsüblichem Riesel einzudecken 

die Einfriedung hat sich genau nach der Zaunsatzung der 
Gemeinde Aschau zu richten 

öffentlich ausgelegt 

Sichtdreiecke, wie im Plan gekennzeichnet, sind vor Bepflan 
zung und Zaun über eine Höhe von 0,80 m freizuhalten 

Aschau b. Kraiburfl 

(Siegel)) 
die unter § 3 der Baunutzungsverordnung gestattete Aus 
nahmen (Läden und nichtstörende Handwerksbetriebe) 
haben eine lichte Raumhöhe in den Gewerberäumen vor. 
Geschoßhohe entsprechend 

K!NDERSP,Elpl 

Garagen sind mit Pult- oder Flachdach auszuführen 
b) Die Gemeinde Aschau hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 

den Bebauungsplan gemäss § 10 BbauG als Satzung beschlossen. 

Aschau b. Kraiburg 

Allgemeine Bepflanzungsauflage - für 200 qm einen 
bodenständigen Baum. 

Planerläuterung 
$$0 

WR = reine Wohngebiete nach § 3 

Nebenanlagen nach 14 sind an den bezeichneten Stellen 
anzuordnen 

,(Bürgermeister) 

CjRÜNANLAi Das Landratsamt Mühldorf a.fnn hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom AQDP.-Ta. 

NrJ gemäss § 11 BbauG (In Verbindung mitJ^2jifir Verord 

nung vom 23. Okt. '968 GVB1 S. 327), geändert durch Verordnung vom 25.11.1969. 

vom 25.1 1. ■969 (GVB1.S.370) genptfmigfc. 

, i'iiR • ^ 
B. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN 

Zeichenerklärung für die planlichen Festsetzungen 

Grenze des Geltungsbereiches (Siegel 

öffentliche Verkehrsflächen mit 
Angaben der Breite ( Landrat ) 

GRÜNANLAGE 

öffentliche Grünflächen (Kinderspielplätze) 

Baulimen, a = Zwangsbaulinie, b = Grenze 
zwischen bebaubaren und nichtbebaubaren 
Grundstücksflächen 

d) ö«r genehmigte Bebauungsplan wurde mit Begründung vorn 

05.10.1976 bis 04.U.1976 in der GerneIndekanzlei gemäß 

§ 12 oets 1 BBauG öffentlich ausgelegt» Die Genehmigung 

und die Auslegung sind am 05.10.1976 ortsüblich durch 

Aushang befcanntgeaacht worden. Der BebauungspIan ist 

damit nach I 12 ^ats 3 BBeuS rechtaverbindl ich. 

Grundstücksteilung 

€ f1 L oder, 
geplante Wohngebäude mit Läden 

geplante Wohngebäude 

Garage mit Zufahrt 

Einstellplätze 

nicht bebaubare Fläche 
<n\ SfM&A w 

WALDKRAIBURO 
TRAFOSTATION 

Aufges 

WALDKRAIBURG BRESLAUER STR. 10 
TEL. 08638 / 324S 

ßauplanungsbüro ELGEÖ 
Entwurf-Planung-Bauleitung 

8264 Waldkraiburg 
Tel. 32 48 

BAUPLANUNGSBURO ELGER 
Firstlinienrichtung 

Nach Befragung der zuständigen Stellen 
ergänzt und geändert am 24.09.74 aufzulassende Grundstücksqrenzen 

Öreslauer Str. 10 

ERWEITERUNG DES 
BEBAUUNGSPLAN DER GEMEINDE 
ASCHAU / INN, WIRTSBERG-BRAUBERG 

VOM 12.03.74 

tan dröf sapit 
Mühldorf ä.inn 

zu 1 

Garagen und Stellplätze sind so anzuordnen , daß keine größeren Ab- 
grabungen und Stützmauern erforderlich werden. Ist dies nicht durch 
führbar muß durch dichte Bepflanzung eine Einbindung in die Land¬ 
schaft erfolgen. 

NACH DEN PLANEN DES ING. BRuN 

I / 



GEMEINDE ASCHAU B. KRAIBURG 
Landkreis Mühldorf a. Inn Fernspr. 108638) 8336 

8281 GEMEINDE ASCHAU B. KRAIBURG 
Postscheckkonto: München Nr. 65685 

Sparkasse A9chau Konto-Nr. 290049 

RalffaSsenkasse Aachau Kto.-Nr. 1056 

Aktenzfilciren: 
(Bitte angeben!) 610-3/7 

8261 Asciiau b. Kralburg, 05.10.1976 

Bekanntm a c h u n g 

Der vom Gemeinderat der Gemeinde Aschau am 27.09.74 3 Ls „ 
Satzung beschlossene Bebauungsplan für das Baugebiet "West" 
in der Fassung vom 24.09.74 wurde vom Landrats amt Mühldorf 

a, Inn am 1Q.I0.1974 genehmigt. 

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung und Satzung in der 
Zeit vom 05.10. - 04-11-1976 in der GerneindekanzIei offent¬ 
lieh aus. Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung 

rechtsverbindI ich. 

Gemeinde Asihajj b. Kraiburg 

S i* m Tn e I 
1.Bürgermeister 

angeheftet: 05.10.1976 
abgenommen: 04.11.1976 



II/3 - Sei/sch 610/2 10.10.1974 
51 
116 

An die 
Gemeinde 

8261 Aschau 

Vollzug des Bundesbaugesetzes (BBauG); 
Bebauungsplan der Gemeinde Aschau für das Baugebiet »West" 
der Fassung vom 24.9*1974 

in 

Anlagen: 1 Gemeindeordner 
1 Planausfertigung (2-fach) 

Der vom Gemeinderat der Gemeinde Aschau am 27.9.1974 als Satzung 

beschlossene Bebauungsplan für das Gebiet "West" wird gemäß § 11 

BBauG in Verbindung mit § 2 der Verordnung über die Übertragung 

von Aufgaben der Regierung nach dem Bundesbaugesetz auf die Kreis¬ 

verwaltungsbehörden vom 23.10.1968 (GVB1.S. 327), geändert durch 

Verordnung vom 25.11.1969 (GVB1.S. 370) und 4.12.1973 (GVB1.S.650) 

unter folgenden unter Ziffer I aufgeführten Auflagen und Hinweisen 

genehmigt : 

I. 

Auflagen: 

Der inzwischen erstellte Tiefbrunnen mit ca. 40 l/s Leistung muß 

in Betrieb genommen werden. Außerdem muß der Spsicherraum des be- 



stehenden Hochbehälters um ca. 300 cbm erweitert werden. 

Hinweis; 

a) Das Flächennutzungsplanverfahren muß möglichst rasch 

durchgeführt werden. Dem Landratsamt ist vierteljähr¬ 

lich, beginnend ab 1.1.1975, jeweils unaufgefordert 

über den Stand des Verfahrens zu berichten. 

b) Es wird darauf hingewiesen, daß Einzelbauvorhaben erst 

genehmigt werden können, wenn der Tiefbrunnen in Be¬ 

trieb genommen und der Speicherraum des Hochbehälters 

erweitert worden ist. 

II. 

Die vorstehend aufgeführte Auflage ist vor der ortsübli¬ 

chen Bekanntmachung der Genehmigung durch entsprechenden 

Beschluß des Gemeinderats auszuführen. 

Der genehmigte Bebauungsplan (Planzeichnung mit Satzungs¬ 

text) ist einschließlich Begründung öffentlich auszulegen. 

Ort und Zeit der Auslegung sind ortsüblich bekanntzugeben 

( § 12 BBauG ). 

Die Dauer der Auslegung ist gesetzlich nicht geregelt. In 

Anlehnung an § 2 Abs. 6 Satz 1 BBauG wird die Dauer von 

einem Monat empfohlen. 

Im Anschluß an die Auslegung sind dem Landratsamt vier Plan¬ 

ausfertigungen mit Bekanntmachungsvermerk vorzulegen. 
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4. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

"",-n ”•«*-’■ o-rwi-«,™*. 

M»""'"-”. 39 el„9e,a3, wird. 
r ’k®-?.r t n „Verwaltungsgericht in 8 München 34, Luöwigstrfße 23/1 Aufaana h h ht entschieden werden, so kann Klage bei dem Baye- 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten de9f GesÄsfelli^Peses Gerichts erhoben werden, 

des Falles eine kü^ere1 Frist geboten1 ist; siTkanVmlr bis zumeAWa9ufdefn^'djearhresCseitede?bF?nl^rden,riaU0wi^enn wegen besonderer Umstände 

tWe?bn|iedb,eenKisat9eerhebUn9 V°r Ab'aUf der Jahresfrist we9e" "Aherer unÄ^ar^ 

Tatsachen9uncl K» <£!, ftÄt? Äffiftg 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen .9....Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Rambold 
Landrat 

* 


